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Herrn 
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99085 Erfurt 

BetL: Sorgerecht der Eltern� 

Bezug: Mein Schreiben vom 16.07.2012� 

Anlg.: - 1 

Sehr geehrter Herr Riedei, 

Ihr Anliegen betrifft den Entwurf eines Gesetzes zum gemeinsamen elterlichen 
Sorgerecht für nicht miteinander verheiratete Eltern (Drucksache 17/3219), der dem 
Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages zur federführenden Beratung 
überwiesen worden ist. 

Nach § 109 Abs. 1 Satz 2 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages hat 
der Petitionsausschuss eine Stellungnahme des Fachausschusses einzuholen, wenn 
die Petition einen Gegenstand der Beratung in diesem Fachausschuss betrifft. 

• 
Dementsprechend ist der Rechtsausschuss zu der Thematik um Stellungnahme 
gebeten worden. 

Ich bitte um Verständnis dafür, dass sich die Behandlung Ihrer Eingabe infolge die
ses zwingend vorgeschriebenen Verfahrens verzögert. Es liegt aber letztlich in Ihrem 
Interesse, wenn der Petitionsausschuss sich bei seinen Entscheidungen die 
Erfahrungen und Erkenntnisse der Fachausschüsse zunutze machen kann und der 
Fachausschuss seine Beratungen zur Sache unter Einbeziehung der 
Bürgereingaben durchführt. 

Nach Abschluss dieses Verfahrens erhalten Sie unaufgefordert weitere Nachricht. 

Eine Vorabstellungnahme des Bundesministeriums der Justiz ist diesem Schreiben 
zu Ihrer Information beigefügt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 




